
Europäisches Patenmt 	 European Patent Office 
Beschwerdekammern 	 Boards of Appeal 

	

Ø/Neln 	 llI IMI I II 
Publication In the Official Journal 	a/No 
PbllaFo UOurnal Offlci& 	QWNon 	 I 

Aktenzeichen / Case Number / No  du recours: 	
T 131/84 

Anmeldenummer / Filing No! No  de Ia demande: 	
79 200 002.8 

/ D,,kl;...,;.,n pj, / pjO A. l 	,,kI;,.;.... 

Office européen des brevets 
Chambres de recours 

I I IJIfl.CtIIII I 	 S I• 	 I pSIJ.J.I.CtI.JII 	

0 003 014 

Bezeichnung der Erfindung: 	Verfahren zur Herstellung von Alkoholen mit 
Titleof invention: 	

2-4 C—Atomen durch katalytische Hdratation 
Titre de lirivention von Olefinen 

Klassifikation / Classification! Classement : 	
07 C 3 1/08 

ENTSCHEIDUNG / DECISION 

vom/of/du 	
2. September 1987 

Anmelder / Applicant / Demandeur 

Patentinhaber / Proprietor of the patent / 	 Chemi sche Werke Hill S AG 
Titulaire du brevet 

Einsprechender/Opponent/Opposant: 	 Deutsche Texaco AG 

Stichwort / Headword / Référence: 	Her stellung von Alkoholen/HU1 s 

EPOIEPCICBE 	Artikel 54, 56 

Kennwort!Keyword!Motclé: 	"Neuheit" (ja) 
"Erfinderische Ttigkeit" (nein) 

Leitsatz I Headnote / Sommaire 

EPAIEPO/OEB Form 3030 10.9 



European Patent 
Office 
Boards otAppeaL 

Europaisches 
Pate ntamt 

- - - Beschrdekammern 

Aktenzeichen: T 131/84 

Office européen 
des brevets 

Chambres de recours 

E N T S C H E I D U N G 
der Technischen Beschwerdekammer 3.311 

vom 2. September 1987 

Beschwerdefflhrer: 
	 Chemische Werke HU1s AG 

(Patentinhaberin) 
	

Postfach 1320 
D-4370 Marl 1 

Vertreter: 

Be schwerdegegner: 
(Einsprechender) 

Deutsche Texaco AG 
Oberseeririg 40 
D-2000 Hamburg 60 

Vertreter: 	 Schupfner,Gerhard D. 
Muiler,Schupfner & Gauger 
Karistrasse 5 
Postfach 14 27 
D-21 10 Buchholz/Nordheide 

Angefochtene Entscheidung: Entacheidung der Einspruchsabteilung 
des Europäischen Patentaints vom 
5. April 1984, mit der das euro- 
päische Patent Nr. 0 003 014 aufgrund 
des Artikels 102 (1) widerrufen wor-
den ist. 

Zusanunensetzung der Fnimer: 

Vorsitzender: K. Jahn 
Mitglieder: R. Andrews 

0. Bossung 

EPA/EPO/OEB Form 3031 11.86 



k 

1 	 T 131/84 

Sachverhalt und Anträge 

I. Der Hinweis auf die Bekanntmachung der Pateriterteilung fUr 

die am 03. Januar 1979 eingegangene, die Prioritt einer 

deutschen Vorarixneldung (DE- 2 769 237) vom 

31. Dezember 1977 in Anspruch nebmende europische 

Patentanmeldung 79 200 002.8 erfolgte am 14. Juli 1982 

(vgl. Patentblatt 82/28). Das Patent ist auf der Grundlage 

von drei Pnsprflchen erteilt worden. Der einzige unabhängige 

Anspruch lautet: 

"Verfahren zur Herstellung von Alkoholen mit 2-4 C-Atornen 

durch katalytische Hydratation der entsprechenden Olefine 

an sauren Katalysatoren bei erhöhter Temperatur und erhöh-

tern Druck, dadurch gekennzeichnet, da3 dern Einsatzprodukt 

vor Eintritt in den Reaktor die Nebenprodukte der Hydrata-

tion gröl3enordnungsmäl3ig in der Menge zugefilhrt werden, in 

der sie beim Durchgang des Einsatzproduktes durch das Kata-

lysatorbett entstehen und in wäl3riger und organischer Phase 

anfallen". 

II. Gegen die Erteilung des europäischen Patents hat die Em-

sprechende am 09. April 1983 Einspruch eingelegt und den 

Widerruf des Patents mangels Neuheit und erfinderischer 

Tätigkeit beantragt. Aui3erdem sei das Schutzbegehren 

unzureichend definiert, nicht in vollem Umfang aus den 

ursprUnglichen Unterlagen herleitbar und auch nicht in 

vollem Umfang durchfUhrbar. Die Begrflndung wurde auf die 

folgenden Dokumente gestUtzt: 

(1) DE-A- 2 301 208 

(2) Chemical Engineering, Band 79, Nr. 19, Seiten 50 und 

51, 1972 

(3) DE-B- 1 618 999 
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2 	 T 131/84 

III. Durch Entscheidung vom 05. April 1984 widerrief die Em-

spruchsabteilung das Patent und fflhrte dazu aus, der Gegen-

stand des geltenden Anspruchs 1 sei nicht mehr neu. Aus der 

Druckschrift (3) seien alle lcennzeichnenden Merkmale des 

Anspruchs 1 bekannt. Soweit die Pateritinhaberin ihre 

Bereitschaft zu einer Einschränkung auf die Hydratation von 

C 2 -C4  Olefinen in der Gasphase an Festbettkatalysatoren 

erklärt babe, fehie es einem soichen Gegenstand an 

erfinderischer Ttigkeit; denn die Ubertragung eines 

bekannten Verfabren (Herstellung von Isopropylalkohol) auf 

unmittelbar verwandete Verbindung (Herstellung von C2- und 

C4-Alkoholen) gehöre zur Routinetätigkeit eines Fachxnanns. 

IV. Gegen diese Entscheidung hat die BeschwerdefUhrerin (Pa-

tentinhaberin) am 06. Juni 1984 Beschwerde eingelegt und 

gleichzeitig die hierfUr vorgesehene GebtThr entrichtet. Die 

Beschwerde wurde am 21. Juli 1984 im wesentlichen etwa wie 

folgt begrlindet: 

Aus (1) sei nur die Ruckfflhrung von Nebenproduktert aus der 

wä3rigen Phase bekannt. Ikuxnent (3) beschreibe em 

Verfabren zur Herstellung von Isopropanol durch 

katalytische Hydratisierung von Propen mit Wasser an 

synthetischen sulfonierten Kationenaustauscherharzen als 

Katalysatoren, wobei nur die organische Phase zurflckgefUhrt 

werde, die neben etwas Alkohol ausschlie3lich 

Diisopropyläther als Nebenprodukt enthalte. Nachdem 

lediglich bekannt gewesen sei, entweder nur Nebenprodukte 

aus der wäf3rigen Phase oder nur Diisopropyläther aus der 

organischen Phase in die Reaktion zurflckzufUhren, lasse 

sich keinesfalls die Erfindung durch Kombination beider 

Lehren ableiten. 

V. Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) vertritt dagegen den 

Standpunkt, nachdeiu gemäl3 der Druckschrift (1) die wäl3rige 

Phase und gemä3 der Druckschrift (3) die organische Phase 
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zurUckgefUhrt werde, könne es sich beirn Verfahren nach dern 

Streitpatent nur urn eine nicht patentfähige Aggregation 

handein. Bei dieser Sachiage könne auch ein von der Be-

schwerdefUhrerin friiher in Aussicht gesteilter 

eingeschrnkter Patentanspruch eine patentwUrdige Erfindung 

nicht definieren. 

VI. In ihrer Erwiderung auf einen Bescheid der Kammer trägt die 

BeschwerdefUhrerin vor, daB der geltende Patentanspruch 1 

von der ursprUnglichen Of fenbarung gestUtzt sei und 

Vorurteile wegen Polyinerisatbildung und negativer 

Produktqualitätsbeeinflussung durch zu hohe Anreicherung 

von Nebenprodukten big zur Gleichgewichtskonzentration 

vorstelibar seien. Aul3erdem habe die BeschwerdefUhrerin 

keine Bedenken gegen eine Einbeziehung der NebertansprUche 

in den Hauptanspruch bzw. entsprechende Beschränkung, urn 

ein mögliches Mil3verständnis hinsichtlich der tatsächlichen 

Lösung der Aufgabe auszurauznen. 

VII. Die Beschwerdefilhrerin beantragt die angefochtene 

Entscheidung aufzuheben und das Patent aufrechtzuerhalten. 

Eine mUndliche Verhandlung hat sie nicht beantragt. 

Die Beschwerdegegnerin beantragt hingegen die ZurUckweisung 

der Beschwerde. 

EntscheidungsgrUnde 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 big 108 sowie 

Regel 64 EPU7 sie ist daher zulässig. 

2. Die Kammer hat bereits erhebliche Bedenken, ob das Merkrnal 

des geltenden Patentanspruchs 1, wonach die Nebenprodukte 

in der Menge zurflckgefflhrt werden, in der sie in wBriger 

und organischer Phase anfallen, ursprUnglich offenbart war 

02770 	 S S • / • • • 



4 	 T 131/84 

(vgl. auch die Erk1rung der BeschwerdefUhrerin in ihrer 

Eingabe vom 13. Mai 1987 Seite 1); dies braucht indes hier 

nicht entschieden zu werden, weil die Beschwerde aus 

anderen GrUnden scheitert. 

3. 	Nach der Beschreibungseinleitung zur Streitpatentschrift 

ist die Herstellung von Alkoholen mit 2-4 C-Atomen durch 

katalytische Hydratation der entsprechenden Olefine an 

sauren Katalysatoren bei erhöhter Teinperatur und erhöhtern 

Druck bekannt (vgl. Seite 1, Zeilen 3 bis 7). Es ist ferner 

bekannt, da3 neben der gewinschten Reaktion zur Alkoholbil-

dung unter den Reaktionsbedirigungen auch Nebenreaktionen 

des Olefins mit anderen Olefininolekfllen, mit Wasser oder 

• mit beiden ablaufen, die neben einer Verunreinigung des 

Hauptproduktes auch zu einer Verringerung der Ausbeüte 

ft1hren zustz1ich mUssen die Nebenprodukte vom 

Hauptprodukt abgetrennt und beseitigt werden (vgl. Seite 1, 

Zeilen 7 big 11). Soiche Nebenprodukte sind vor allem 

Kohienwasserstoffe, $ther, andere unerwflnschte, insbes. 

isomere Alkohole, und schlie3lich Aldehyde und Ketone (vgl. 

Seite 1, Zeilen 11 big 66). Weiterhin ist es ailgemein 

bekannt, zur Erhöhung der Ausbeute bei der Athanol- und 

Isopropylalkohol-Synthese die als Nebenprodukt gebildeten 

Kther in der erzeugten Menge zuin Umlaufgas zurUckzufUhren. 

3.1 So ist in der Entgegenhaltung (1) ein Verfahren zur 

Herstellung von Athanol und Isopropylalkohol mit Ausbeuten 

von 99,5% durch katalytische Hydratation der entsprechenden 

Olefine an phosphorsureha1tigen Trägerkatalysatoren 

beschrieben, bei dent die Bildung von Nebenprodukten, u.a. 

Diäthyl- bzw. Diisopropy1ther durch deren RUckführung 

ohne organische Phase unterbunden bzw. verringert wird 

(vgl. Seite 3, letzter Absatz). 
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3.2 DemgegenUber kann die dem Streitpatent zugrundeliegende 

Aufgabe darin gesehen werden, ein weiteres Verfahren 

zur Herstellung von Alkoholen mit 2-4 C-Atomen durch 

katalytische Hydratation der entsprechenden Olefine an 

sauren Katalysatoren vorzuschlagen, bei dem die Bildung der 

anfallenden Nebenprodukte - wie entsprechende Xther, 

niederpolymeri s ierter KohIenwasserstof fe und unerwUnschte r 

Alkohole - gleichfalls unterbunden bzw. verringert wird. 

4. Zur Lösung dieser Aufgabe wird nach dem Streitpatent em 

Verfahreri bereitgestellt, nach dem man dem Einsatzprodukt 

vor Eintritt in den Reaktor die Nebenprodukte der 

Hydratation gröL3enordnungsmäf3ig in der Menge zuf1hrt, in 

der sie beim Durchgang des Einsatzproduktes durch das 

Katalysatorbett entstehen und in wäi3riger und organischer 

Phase anfallen. 

DaB die bestehende technische Aufgabe durch diesen Vor-

schiag gelöst wird, erscheint der Kammer im Hinblick auf 

die Beispiele 1, 2 und 5 (Ausbeuten an Xthanol von 98% und 

Isopropanol von 98% und 99,5%) glaubhaft und wird von der 

Beschwerdegegnerin nicht mehr bestritten. 

5. Die Kammer teilt nicht die Auffassung der Vorinstanz, wo-

nach der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 durch die 

Entgegenhaltung (3) vorweggenoinmen ist. Nach diesem Doku-

rnent wird das Verfahren zur Herstellung von Isopropylalko-

hol durch katalytische Hydratation von Propen so gefUhrt, 

daB a].s Nebenprodukt nur Diisopropyläther entsteht (vgl. 

Spalte 4, Zeilen 34 big 35, und alle Beispiele) und dieses 

zusaxnmen mit unverbrauchtem Propen und etwas Isopropylalko-

hol aus der organischen Phase zurUckgefUhrt wird (vgl. 

Spalte 5, Zeilen 45 big 58 und Spalte 7, Zeilen 28 bis 36). 

In dieser Entgegenhaltung wird ferner ausgefUhrt, daB die 

wä3rige Phase, die nur Wasser und Isopropylalkohol enthält 

(vgl. Spalte 8, Zeilen 42 bis 44), in eine Destillations- 
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kolonne entspannt wird, wobei aus dem Sumpf der Kolonne 

ablaufendes Wasser abgefihrt und dem Reaktor zugefUhrt wire 

(vgl. die Zeichnung in Verbindung mit Spalte 6, Zeilen 62 

bis 64 und Spalte 7, Zeilen 20 bis 27). In dieser Patent-

schrift ist daher die RUckfUhrung von Nebenprodukten aus 

der wä1rigen Phase nicht vorbeschrieben. Auch die anderen 

itgegenha1tungen (1) und (2) nehmen den Gegenstand des 

Streitpatents nicht neuheitsschädlich vorweg. 

	

6. 	Es ist daher zu untersuchen, ob das beanspruchte Verfahren 

auf erfinderischer Tätigkeit beruht. Wie in Abschnitt 3.1 

bereits angedeutet, betrif ft die Entgegenhaltung (1) em 

Verfahren zur Herstellung von Athanoi. und Isoproplalkohol 

durch Hydratatiori der entsprechende Olefine. Dieses 

Dokument lehrt, da2 bei RUckflhrung der wasserlöslichen 

Nebenprodukternit dem Waschwasser in den Reaktor nur eine 

sehr geringe Neubildung dieser Nebenprodukte auftritt (vgl. 

Seite 2, Absatz 2). FUhrt man nzn1ich die in der Wasch- 

extration zusaxnmen mit viel Wasser abgetrennten Verun-

reinigungen so, wie sie am Kopf der Waschextraktionskolonne 

anfallen, in den Kreislauf zurUck, so liegt nach Erreichen 

eines Gleichgewichts die Gesamtmenge der Verunreinigungen, 

die neu gebildet werden, weit unter 1 % (vgl. Seite 3, 

letzter Absatz). Daraus entnimmt der Fachmann, daB die 

Bildung dieser wasserlöslichen Nebenprodukte durch 

chemische Gleichgewichtsreaktionen erfolgt und die Neu-

bildung dieser Nebenprodukte unter Anwendung des Prinzips 

des Massenwirkungsgesetzes durch deren RUckfUhrung zur 

Hydratation unterdrckt werden kann. 

	

6.1 	Dieser Sachverhalt 1st unbestritten (vgl. die Streitpatent- 

schrift, Seite 2, Zeilen 52 und53 und Seite 3, Zeilen 6 

bis 12). Indes hat die BeschwerdefUhrerin geltend gemacht, 

daf die Bildung von niederpolymerisierten Kohienwasserstof- 

f en und unerwUnschter Alkohole nicht durch chemische 

Gleichgewichtsreaktionen erfolge, so daIs der Vorschlag nach 

dem Streitpatent, sie gleichwohl in die Hydratationsreak-

tion zurUckzufUhren nicht naheliegena war. Die Kamrner hat 
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keinen sicherenAnhaltspunkt für die GUltigkeit dieser 

theoretischen Oberlegungen; die Lehre nach (3), die 

organische Phase, in der sich z.B. oligomere Olefine 

befinderi soliten, in die Hydratation zurückzufflhren, 

spricht eher gegen eine soiche Annahzne. Die Beschwerde-

fUhrerin hat jedenfalls nicht demonstriert, da3 der 

Vorschlag nach dent Streitpatent, die Nebenprodukte aus der 

wä3rigen und organischen Phase in die Hydratation 

zurUckzufUhren, gegenilber der Verfahrensweise nach (1), in 

der die ausschliel3liche RUckfUhrung der Nebenprodukte aus 

der wärigen Phase gelehrt wird, zu einer eventuell als 

Uberraschend zu wertenden Ausbeuteverbesserung führt, wie 

ein diesbezUglicher Vergleich zeigt. Nach (1) kann der 

Athanol- bzw. IsopropanolprozeI3 zu Ausbeuten von 99, 85% 

bzw. 99,9% fUhren (vgl. S. 18/19), whrend die 

entsprechenden Werte aus dent Streitpatent nur bei 98 bzw. 

99,5% liegen. Unter diesert Umstnden kann in der Lösung der 

wenig anspruchsvollen technischen Aufgabe, lediglich em 

weiteres, d.h. nicht verbessertes Hydratationsverfahren für 

Olefine anzugeben, und hierfUr die jeweils für sich bereits 

bekannte RUckfUhrung von Nebenprodukten aug der wäl3rigen 

bzw. organischen Phase nun in Kombination vorzuschlagen, 

nicht mehr als eine mm Griffbereich des Fachxnanns liegende 

Ttigkeit ohne Erfindungsqualität gesehen werden. 

6.2 Die Beschwerdeführerin hat zudem nicht glaubhaft gemacht, 

daL3 ein aligemeines Vorurteil der Fachwelt gegen die 

RtickfUhrung aller Nebenprodukte bestand.. Sie halt vielmehr 

Vorurteile wegen Polymerisatbildung und negativer 

Produktqualitatsbeeinflussung lediglich für vorstelibar, 

ohne den ihr obliegenden Beweis angetreten zu haben (vgl. 

T 119/82, 05 5/1984, Seite 217, Punkt 14 auf Seite 226). 
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63 	Zusammenfassend ergibt sich, daf. es  zur Auffindung des Pa- 

tentgegenstandes nur einfacher, der normalen Tätigkeit des 

Fachxnanns zuzurechnender Uberlegungen bedurfte, so daI die-

ser als naheliegend und daher nicht als erfinderisch zu be-

werten ist. 

6.4 Diese AusfUbrungen gelten nicht nur fUr den Anspruch 1, 

sondern in gleicher Weise auch für die auf den Hauptan- 

spruch rUckbezogenen UnteransprUche 2 und 3, in aenen 

lediglich die rUckzufUhrenden Nebenprodukte namentlich 

genannt werden. 

7. 	Nicht anders zu beurteilen ware ein von der Beschwerde- 

fUhrerin in Aussicht genomxnener eingeschrankter Patent- 

anspruch. Dieser unterschiede sich lediglich von dem 

geltenden Patentanspruch 1 dadurch, da.a die Nebenprodukte 

der Hydratation von Athylen bzw. Prop1en näher bezeichnet 

werden (vgl. Abschnitt 6.4). 

Entscheidung aforme], 

Aus diesen Grflnden wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurUckgewiesen. 

Der Geschaftsstellenbeainte 
	

Der Vorsitzende 
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